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ANLAGE B4 – STELLUNGNAHME DER ÄLRD THÜRINGENS 

 
 

 
 
 

Stellungnahme der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst LG Thüringen 
zum Einsatz von Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitätern (NFS) aus anderen Bundesländern 

in der notfallmedizinischen Regelversorgung im Freistaat Thüringen 
 
 

Diese Ausführungen beziehen sich auf die in der rettungsdienstlichen Regelversorgung (Notfallrettung) 

in Thüringen zum Einsatz kommenden NFS, welche über sog. Notfallsanitäterbörsen oder andere 

gearteter Personalagenturen gebunden werden, und schließen auch die geringfügig Beschäftigten 

Thüringer NFS ein. 

Den Ärztlichen Leitern Rettungsdienst sind die zunehmenden Probleme bei der Dienstplanung aufgrund 

fehlenden Fachpersonals bekannt. Für die gesetzeskonforme Besetzung der Rettungsmittel in der 

Notfallrettung und um dabei wiederkehrende auftretende Personallücken zu füllen u./o. Personalausfälle 

auch kurzfristig zu kompensieren, ist der Einsatz von Honorarkräften, geringfügig Beschäftigen, 

Personal aus anderen Bundesländern etc. üblich und gelebte Praxis. Um betreffendes Personal zügig in 

den Einsatzdienst zu bringen, sind bestimmte Voraussetzung erforderlich, zu deren Erreichen die ÄLRD 

unterstützen werden. Wir bitten folgende Informationen zu beachten: 

Ein Einsatz im Thüringer Rettungsdienst erfolgt entsprechend der in Thüringen geltenden gesetzlichen 

Regelungen und landesweiten Verordnungen und Verfahrensanweisungen zur Durchführung des 

Rettungsdienstes. Für die Einweisung in diese Dokumente vor der ersten Dienstaufnahme und deren 

Umsetzung sind der Arbeitgeber bzw. / der entleihende Leistungserbringer und die/der eingesetzte NFS 

verantwortlich. 

Neben der Kenntnis und Einhaltung lokaler, durch den ÄLRD freigegebener medizinischer Standards 

sowie der Thüringer Verfahrensanweisungen für den Rettungsdienst, liegt ein besonderer Schwerpunkt 

bei den Maßnahmen im Notfalleinsatz im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 sowie Nr. 2 Buchstabe c (sog. „1 – 

und 2- c-Maßnahmen) 

- „1-c-Maßnahmen“: dürfen eigenverantwortlich durchgeführt werden. Gegenüber dem ÄLRD 

ist regelmäßig nachzuweisen, dass diese Maßnahmen weiterhin beherrscht werden. 

- „2-c-Maßnahmen“: eigenständiges Durchführen von heilkundlichen Maßnahmen, die vom 

Ärztlichen Leiter Rettungsdienst … bei bestimmten notfallmedizinischen Zustandsbildern und 

–situationen standardmäßig vorgegeben, überprüft und verantwortet werden“. 
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(2) 
Stellungnahme der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst LG Thüringen zum Einsatz von Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitätern (NFS) aus 

anderen Bundesländern in der notfallmedizinischen Regelversorgung im Freistaat Thüringen 
 

 
 

Dabei sind Vorgaben, Überprüfung und Verantwortungsübernahme durch den ÄLRD im Sinne des Gesetzes 

an die zwingende Einhaltung bestimmter Regularien gebunden. Siehe hierzu auch §§ 13 und 16a Thüringer 

Rettungsdienstgesetz (ThürRettG). Hierzu zählen: 

- Anzeigepflicht beim Einsatz neuer NFS beim zuständigen ÄLRD durch den Leistungserbringer 

- Prozeduren der Freigabe und persönliches Freigabegespräch beim verantwortlichen ÄLRD. 

Freigaben durch einen Thüringer ÄLRD entsprechend Anlage D der Thüringer 

Verfahrensanweisungen für den Rettungsdienst werden i. d. R. gegenseitig anerkannt. 

- Nachweis der durchgeführten „1-c- und 2-c-Maßnahmen“ entsprechend Anlage C der Thüringer 

Verfahrensanweisungen für den Rettungsdienst (Berichtsheft, Meldebogen) 

- Nachweis über die Teilnahme an der jährlichen 24-h-Intervallschulung für NFS entsprechend §24 

der Thüringer Verordnung zur Durchführung der Weiter- und Fortbildung des nichtärztlichen 

Rettungspersonals und Anlage D der Thüringer Verfahrensanweisungen für den Rettungsdienst. 

Die Anerkennung gleichwertiger Fortbildungen aus anderen Bundesländern obliegt dem 

zuständigen ÄLRD. 

- Weitere lokale Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Standards zur rettungsdienstlichen 

Dienstdurchführung. 

Die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst fordern eindringlich die Einhaltung genannter Punkte, da ansonsten 

eine Verantwortungsübernahme im Sinne des ThürRettG nicht erfolgen kann. Bei Nichteinhalten 

genannter Regularien trägt die/der NFS und ggf. auch der jeweilige Durchführende, in Analogie nach §2a 

NotSanG, für ergriffene heilkundliche Maßnahmen in vollem Umfang die straf- und zivilrechtliche 

Verantwortung. 

i.A. der ÄLRD LG Thüringen 
 
 
 

A. Hochberg & J. Reichel Jena, 06.10.22 


